Antrag auf Wohnungsbaupramie 2025
25 fur Bausparbeitrége (§2 Abs. 1 Nr. 1 WoPG) B H W ‘
[=] | Bitte sofort (spatestens bis 31.12.2027) bei lhrem/r Berater/in abgeben oder
= an BHW Bausparkasse AG, 31777 Hameln zuriickschicken.

Bitte verwenden Sie diese Anschrift NUR fiir Ihren Antrag auf Wohnungsbaupramie.

Zutreffendes bitte ankreuzen moder ausfullen. Die in einen Kreis gesetzten Zahlen verweisen auf die Erlauterungen auf der Rickseite.

Ein Kastchen
unbedingt
ankreuzen!

Ich (wir) erklare(n), dass ich (wir) nach meinen (unseren) Einkommensverhaltnissen Anspruch auf Wohnungsbaupramie fur
@ 2025 habe(n), weil mein (unser) maBgebendes zu versteuerndes Einkommen nicht mehr als 35.000/70.000 Euro betragt @

X Fiir das Sparjahr 2025 besteht Anspruch auf [RE Alleinstehende/r*@® 4 Ehegatten/ @
Pramie als E bzw. als & I:I Lebenspartner**
Eine Wohnungsbaupramie kann flir 2025 nur gewahrt werden, wenn das maBgebende zu versteuernde Einkommen dieses Sparjahres bestimmte Grenzen nicht Ubersteigt.

Angaben zur Person ] = - .
Wic S tan bekan e Anderungen oder Ergdanzungen bitte NUR hier eintragen

('-Q @ steuernummer
SSSS5SS5S5SSS5555555555555>> E Steugrnutpmer ohne
@ Pramienberechtigte/r : Schrégstriche!
Name
E

Mustermann &

Vorname

Max =

Geburtsdatum o Identifikationsnummer

03.09.1964 12345678901 ‘ ‘ . . ﬁ
@ Ehegatte/Lebenspartner**

Name

Mustermann E

Vorname

Nicole B

Geburtsdatum o Identifikationsnummer**

09.10.1964 23456789102 ‘ ‘ I:E
Wohnsitz des/der Pramienberechtigten bei Antragsstellung ) :

StraBe / Hausnr. .

MusterstraBe 1 Eﬁ

PLZ Ort (Wohnsitz)

12345 Musterhausen 3= [

Telefon-Nr.
01020-305620 ﬁ -

Aufwendungen, fiir die eine Pramie beantragt wird

Bei Beitragen @ an Bausparkassen zur Erlangung von Baudarlehen kann eine Pramie nur gewahrt werden, wenn die an dieselbe Bausparkasse
geleisteten Beitrage im Sparjahr mindestens 50 Euro betragen haben.

Werden Beitrage zugunsten eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages den Altersvorsorgebeitragen zugeordnet, handelt es sich bei allen Beitrdgen zu
diesem Vertrag bis zu den in § 10a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes genannten Hochstbetrdgen um keine pramienbegiinstigten Aufwendungen.

. Aufwendungen 2025 (ohne vermégenswirksame Leistungen) It. Kontoauszug Bei Uberschreitung
E Vertragsnummer Ab,slcohr!::ﬁ:ﬁ:’m (auf volle Euro aufgerundet) mit Anspruch auf des Hiichstbetragese
Priamienauszahlung @ Pramienvormerkung @ Pramiengewahrung fiir
1 2 3 4 5
3528641801 | 02.12.13 1024 [T TT]

Die nachstehenden Angaben sind fiir die Ermittlung der Pramie erforderlich:
LIE Fiir das Sparjahr 2025 habe(n) ich (wir) keine Wohnungsbaupramie bei anderen Bausparkassen/Unternehmen beantragt.

Fiir das Jahr 2025 habe(n) ich (wir) bereits eine Wohnungsbaupramie bei anderen
Bausparkassen/Unternehmen beantragt, aber den pramienbegiinstigten Hochstbetrag
(700/1.400 Euro) noch nicht voll ausgeschopft @ Ich (wir) habe(n) Aufwendungen in Hohe von E — € geltend gemacht.

(auf volle Euro aufgerundet)

Ich stimme dem Pramienantrag als Ehegatte/Lebenspartner** oder als gesetzlicher Vertreter zu @ Die Angaben in diesem Antrag werden nach §§ 4, 4a
des Wohnungsbau-Pramiengesetzes erhoben. Hiermit willige(n) ich/wir in die Datenverarbeitung und Datentbermittlung an die Finanzbehérden ein.

Unterschrift '* = »
(ggf. auch des Ehegatten/ Eﬁ m E |‘.'=".£
Lebenspartners**)
nicht vergessen!

Datum Pramienberechtigte/r Ehegatte/Lebenspartner** gesetzliche/r Vertreter/in

* Einzelveranlagung ** nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)




Erlauterungen zum Antrag auf Wohnungsbaupramie fiir das Kalenderjahr 2025
(Die in einen Kreis gesetzten Zahlen beziehen sich auf die entsprechenden Zahlen im Wohnungshaupramien-Antrag.)
Der Antrag muss spatestens bis zum 31. Dezember 2027 bei der BHW Bausparkasse AG eingegangen sein.

O Sofern Sie zur Einkommensteuer veranlagt werden, geben Sie bitte die
Steuernummer an, unter der die Veranlagung zur Einkommensteuer durchgefiihrt
wird. Bitte geben Sie auch lhre Identifikationsnummer und ggf. die Ihres
Ehegatten/Lebenspartners nach dem LPartG an.

® Pramienberechtigt fiir 2025 sind alle unbeschrankt einkommensteuerpflichtigen
Personen, die vor dem 2.1.2010 geboren oder Vollwaisen sind. Unbeschrénkt
einkommensteuerpflichtig. sind natiirliche Personen, die in der Bundesrepublik
Deutschland ansassig sind (Wohnsitz oder-gewohnlicher Aufenthalt), oder die im
Ausland ansassig sind und zu einer inlandischen juristischen Person des 6ffentlichen
Rechts in'einem Dienstverhaltnis stehen'und dafiir Arbeitslohn aus einer inlandischen
offentlichen Kasse-beziehen. Pramienberechtigt sind auch Personen ohne Wohnsitz
oder gewdhnlichen Aufenthalt im Inland, wenn Sie auf Antrag nach § 1 Absatz 3 des
Einkommensteuergesetztes (EStG) als unbeschrankt einkommensteuerpflichtig
behandelt werden.

Alleinstehende sind alle Personen, die 2025 nicht verheiratet / verpartnert waren,
und Ehegatten / Lebenspartner nach dem LPartG, die keine
Hochstbetragsgemeinschaft bilden.

Ehegatten / Lebenspartnernnach dem LPartG steht ein  gemeinsamer
Hochstbetrag zu (Hochstbetragsgemeinschaft), wenn sie beide mindestens wéhrend
eines Teils des Kalenderjahres 2025 miteinander verheiratet / verpartnert waren,
nicht dauernd getrennt gelebt haben, unbeschrankt einkommensteuerpflichtig i.S.d. §
1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1a EStG waren und sie nicht die Einzelveranlagung zur
Einkommensteuer wahlen. Sie gelten in den Fallen des § 1 Absatz 1 oder 2 EStG als
zusammenveranlagte Ehegatten/ Lebenspartner nach dem LPartG, auch wenn keine
Veranlagung durchgefiihrt worden ist. Ehegatten / Lebenspartner nach dem LPartG,
die keine Hochstbetragsgemeinschaft bilden, gelten als Alleinstehende.

© Bausparbeitrage, die vermdgenswirksame Leistungen sind, werden vorrangig
durch Gewahrung einer Arbeitnehmer-Sparzulage gefordert.

@ Die Wohnungsbaupramie wird regelmaBig nur ermittelt und vorgemerkt.

Die Auszahlung der angesammelten Wohnungsbaupramien an die Bausparkasse —
zugunsten  lhres  Bausparvertrags —  erfolgt  grundsatzlich  erst  bei
wohnungswirtschaftlicher Verwendung des Bausparvertrags. Fir Bausparbeitrage,
die auf Bausparvertrdge erst nach wohnungswirtschaftlicher Verwendung des
Bausparbeitrages geleistet worden sind, wird die Wohnungsbaupramie bereits nach
Bearbeitung des Pramienantrags an die Bausparkasse - zugunsten des
Bausparvertrages - ausgezahlt.

Fir Bausparvertrage, die vor dem 1.1.2009 abgeschlossen wurden und fiir die bis
zum 31.12.2008 mindestens ein Beitrag in Hohe der Regelsparrate entrichtet wurde,
erfolgt die Auszahlung der Wohnungsbauprémie an die Bausparkasse — zugunsten
Ihres Bausparvertrags —, wenn der Bausparvertrag zugeteilt, die Festlegungsfrist von
7 Jahren seit Abschluss des Bausparvertrags iiberschritten oder unschadlich iiber den
Bausparvertrag verfiigt worden ist. Fiir Bausparbeitrage, die auf bereits zugeteilte
Bausparvertrage bzw. erst nach Ablauf der Festlegungsfrist von 7 Jahren seit
Abschluss des Bausparvertrags geleistet worden sind, wird die Wohnungsbaupréamie
bereits nach Bearbeitung des Pramienantrags an die Bausparkasse — zugunsten lhres
Bausparvertrags — ausgezahlt.

© Haben Sie mehrere Vertrage, auf denen prémienbegiinstigte Aufwendungen im
Sinne des WohnungsbauPréamiengesetzes geleistet werden und tiberschreiten Ihre
Beitrage den Hochstbetrag ®, miissen Sie erklaren, fiir welche Beitrage Sie die
Prémie erhalten wollen. Fir die im Antrag aufgefiihrten Aufwendungen kénnen Sie
eine Pramie allerdings nur insoweit beanspruchen, als Sie oder Ihr Ehegatte /
Lebenspartner nach dem LPartG den Hochstbetrag noch nicht anderweitig
ausgeschopft haben, z. B. durch bereits bei einer anderen Bausparkasse oder einem
anderen Unternehmen geltend gemachte Aufwendungen. Tragen Sie deshalb bitte
die Beitrdage, fiir die Sie die Pramie beanspruchen, bis zu dem lhnen
hochstens noch zustehenden Betrag, in die dafiir unter Il. vorgesehene
Spalte 5 ein.

@ Bausparbeitrage und andere Aufwendungen im Sinne des Wohnungsbau-
Prémiengesetzes sind insgesamt nur bis zu einem Hochstbetrag von 700 Euro bei
Alleinstehenden @ bzw. 1.400 Euro bei zusammenveranlagten Ehegatten /
Lebenspartnern nach dem LPartG @ pramienbegiinstigt.

Datenschutzhinweis:

@ Eine Wohnungshaupramie fiir das Jahr 2025 kann nur gewéhrt werden, wenn das
zu versteuernde Einkommen des Jahres 2025 die Einkommensgrenze nicht
liberschritten hat. Deswegen kann eine Wohnungsbauprémie nur ermittelt werden,
wenn Sie eine entsprechende  Erklarung abgeben. Die maBgebliche
Einkommensgrenze  fiir ~ Alleinstehende ~ @ betragt  35.000  Euro, fiir
zusammenveranlagte Ehegatten / Lebenspartner nach dem LPartG 70.000 Euro.
Haben Ehegatten / Lebenspartner nach dem LPartG @ fiir 2025  die
Einzelveranlagung gewahlt, gilt fiir jeden die Einkommensgrenze von 35.000 Euro.
Fir die Ermittlung des fir das Wohnungsbau-Pramiengesetz maBgebenden zu
versteuernden Einkommens sind fiir die steuerlich zu beriicksichtigenden
Kinder stets die Freibetrédge fiir Kinder fiir das gesamte Sparjahr abzuziehen.
Dies gilt auch, wenn bei Ihrer Einkommensteuerveranlagung nicht die Freibetrage fiir
Kinder beriicksichtigt wurden, weil Sie Anspruch auf Kindergeld haben. Der
Kinderfreibetrag betragt in der Regel fiir Alleinstehende @ 3.336 Euro und fiir
zusammenveranlagte Ehegatten / Lebenspartner nach dem LPartG @ 6.672 Euro; der
Freibetrag fiir den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf

des Kindes betragt in der Regel fiir Alleinstehende @ 1.464 Euro und fiir
zusammenveranlagte Ehegatten / Lebenspartner nach dem LPartG @ 2.928 Euro.
Soweit in lhrem Einkommensteuerbescheid schon die Freibetrage fiir Kinder
beriicksichtigt sind, dirfen diese nicht nochmals abgezogen werden. Ihr zu
versteuerndes Einkommen konnen Sie aus lhrem Einkommensteuerbescheid fiir 2025
entnehmen. Sollte dieser Bescheid noch nicht vorliegen, konnen Sie anhand der
folgenden Erlduterungen eine tiberschlagige Priifung selbst vornehmen.

Die Pramiengewahrung fiir 2025 muss nicht ausgeschlossen sein, wenn der
Bruttoarbeitslohn bei Arbeitnehmern in 2025 mehr als 35.000 / 70.000 Euro betragen
hat.

Den nachstehenden Ausfiihrungen kénnen Sie entnehmen, wie Sie auch ohne
Einkommensteuerbescheid prifen konnen, ob lhr zu versteuerndes Einkommen
innerhalb der Einkommensgrenze liegt.

Das Bundesministerium der Finanzen halt auf der Internetseite unter
www.bmf-steuerrechner.de (in der Rubrik Berechnung der Lohnsteuer / Ermittlung
des zu versteuernden Jahreshetrags) ein Berechnungsprogramm zur ,Ermittlung des
zu versteuernden Jahresbetrags” fiir die Wohnungspramie bereit, um so die Hhe der
maBgeblichen Einkommensgrenze fiir die Wohnungshaupramie priifen zu kdnnen.
Der ,zu versteuernde Jahresbetrag” entspricht bei der Lohnsteuerberechnung dem
,Zu versteuernden Einkommen” der Veranlagung. Antragsteller kénnen so nach
Eingabe der entsprechenden Besteuerungsgrundlagen fiir Alleinstehende /
Alleinerziehende bzw. Ehegatten / Lebenspartner anhand des dort ermittelten ,zu
versteuernde Jahresbetrags” unter Beriicksichtigung der Kinderfreibetrage prifen, ob
Sie die Einkommensgrenzen Uberschreiten. Die Berechnung bezieht sich nur auf den
Bezug von Arbeitslohn. Weitere in diesem Jahr erzielte Einkiinfte sind gegebenenfalls
hinzuzurechnen.

Die Berechnung ist ein Service des Bundesministeriums der Finanzen und dient als
Orientierung ohne Rechtsverbindlichkeit.

Weitere Einkiinfte sind z. B. Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus
Gewerbebetrieb, aus selbstandiger Arbeit, aus Vermietung und Verpachtung sowie
die sonstigen Einkiinfte nach § 22 EStG, inshbesondere der der Besteuerung
unterliegende Teil der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Einkiinfte aus
Kapitalvermdgen, die der abgeltenden Kapitalertragsteuer nach § 43 Absatz 5 EStG
(sog. Abgeltungsteuer) bzw. dem gesonderten Steuertarif nach § 32d Absatz 1 Satz 1
EStG unterliegen, bleiben dabei unberiicksichtigt.

®Wird der Antrag auf Wohnungsbaupramie in Papierform abgegeben, ist er vom
Pramienberechtigten zu unterschreiben. Die Unterschrift kann auch auf einem von
der Bausparkasse angebotenen sogenannten PenPad erfolgen. Der unterschriebene
Antrag auf Wohnungsbaupramie kann - sofern von der Bausparkasse angeboten -
auch per Fax lbermittelt erteilt werden. Bei Ehegatten/Lebenspartnern nach dem
LPartG, die eine  Hochstbetragsgemeinschaft  bilden,  muss  jeder
Ehegatte/Lebenspartner nach dem LPartG den Antrag unterschreiben. Bei
minderjéhrigen Pramienberechtigten ist auch die Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters erforderlich.

©Daneben ist eine Antragstellung im elektronischen Verfahren zulassig,
wenn die Unterschrift durch eine elektronische Authentifizierung des Kunden
ersetzt und der Antrag sodann nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz an
die Bausparkasse ibermittelt wird. Hierbei wird zur Authentifizierung die
personliche Identifikationsnummer (PIN) und die Transaktionsnummer (TAN)
oder ein Zwei-Faktor-Verfahren genutzt.

Bei Ehegatten/Lebenspartnern nach dem LPartG, die eine Hochstbetrags-
gemeinschaft bilden, gilt der erstgenannte Ehegatte/Lebenspartner als
Antragsteller. Der Antragsteller hat zu versichern, dass er fir die
Antragstellung durch seinen Ehegatten/Lebenspartner bevollméachtigt wurde.
Fir die Versicherung hat die Bausparkasse eine entsprechende
Abfragemdoglichkeit einzurichten. Alternativ kann die Bausparkasse die
Unterschrift beider Ehegatten/Lebenspartner einholen.

Informationen Uber die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und iber Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie iber Ihre
Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter

www.finanzamt.de (unter der Rubrik , Datenschutz”) oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.
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	Erläuterungen zum Antrag auf Wohnungsbauprämie für das Kalenderjahr 2025

